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Index

001 Verwaltungsrecht allgemein

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1988 §30 Abs1;

VwRallg;

Beachte

Miterledigung (miterledigt bzw zur gemeinsamen Entscheidung verbunden):2005/14/0008

Rechtssatz

Ein unentgeltlicher Erwerb ist nicht nur bei einer (reinen) Schenkung, sondern auch bei einer gemischten Schenkung

anzunehmen. Eine gemischte Schenkung liegt vor, wenn die beteiligten Personen einen zum Teil entgeltlichen, zum

Teil unentgeltlichen Vertrag schließen wollen. Eine (gemischte) Schenkung liegt bei einem o enbaren Missverhältnis

zwischen Leistung und Gegenleistung nahe.

Schlagworte

Definition von Begriffen mit allgemeiner Bedeutung VwRallg7
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